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Berichtsbogen der Landesregierung gem. Art. 34 a Landesverfassung i. V. m. §§ 2 und 3 des Gesetzes 
über die Beteiligung des Landtags von Baden-Württemberg in Angelegenheiten  

der Europäischen Union (EULG) 
 
 

1. BR-Drucksachennummer:  
 
96/21 
 

2. Titel der Drucksache:  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt 

für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG 

 

3. Frühwarndokument: 

 ja  nein 

 Fristbeginn:  

11. Februar 2021 
 

4. Federführendes Ressort:  
 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration 

Beteiligte Ressorts:  

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, 

Staatsministerium, 

Ministerium der Justiz und für Europa, 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
 

5. Datum der voraussichtlichen Behandlung im Bundesrat:  
 
Plenum 26. März 2021 

6. Erhebliche politische Bedeutung für das Land: 
 
Ja 
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7. a. Gesetzgebungszuständigkeiten des Landes Baden-Württemberg   
 berührt (einschließlich Abweichungsrechte nach Art. 72 Abs. 3 und Art. 84 Abs. 1 Satz 2 GG): 

   ja      nein 

 Alternativ: 

 b. Wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berührt: 

   ja      nein 

 

8. Verweis auf Berichtsbogen der Bundesregierung:  

BMWi vom 2. Februar 2021 

9. Rechtsgrundlage:  

Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 

10. Inhalt:  

Der Entwurf zum „Gesetz über digitale Dienste“ / Digital Services Act (DSA-E) sieht EU-weit ver-
bindliche Pflichten für alle digitalen Dienste vor, die Inhalte, Waren oder Dienstleistungen an Nutze-
rinnen und Nutzer im Internet vermitteln. Er legt neue Verfahren für die schnellere Entfernung illega-
ler Inhalte fest und strebt den umfassenden Schutz der Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer im 
Internet an.  

Mit der Einführung umfassender Sorgfaltspflichten für Anbieter digitaler Dienste soll der europäische 
digitale Binnenmarkt auf ein neues Fundament gestellt werden – dies mit weitreichenden wettbe-
werbsrechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Verordnung gilt dabei für Dienste, die Nut-
zern in der EU angeboten werden, ungeachtet des Orts der Niederlassung des Diensteanbieters („Level 
Playing-Field“) (Artikel 1 Absatz 3 DSA-E). 

Ziel des Vorhabens ist, zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts auch für Vermitt-
lungsdienste beizutragen und einheitliche Regeln für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswür-
diges Online-Umfeld festzulegen. Hierbei sollen die Grundrechte im Online-Bereich geschützt wer-
den und auch eine wirksame Aufsicht und Kontrolle über Online-Plattformen implementiert und dau-
erhaft sichergestellt werden. Der Entwurf versucht grundsätzlich zwischen den unterschiedlichen Ge-
schäftsmodellen sowie der Größe der Plattformen zu differenzieren und daran entsprechende Regeln 
zu knüpfen. 

Jeder Mitgliedstaat soll nach dem Vorschlag einen sog. „Digital Services Coordinator“ bestimmen, 
der für die Beaufsichtigung der in seinem Mitgliedstaat niedergelassenen Vermittlungsdienste und die 
Koordinierung mit den zuständigen Fachbehörden verantwortlich ist. 

Der Europäischen Kommission (KOM) sollen in Bezug auf sehr große Plattformen Interventionsbe-
fugnisse gegenüber Mitgliedstaaten und eigene Durchsetzungsbefugnisse zukommen. Im Falle eines 
Verstoßes soll die KOM Sanktionen von bis zu 6 % des Jahresumsatzes verhängen können. Schließ-
lich soll ein übergeordnetes „European Board for Digital Services“ unter dem Vorsitz der KOM ein-
gerichtet werden, in dem sich die Behörden der Mitgliedstaaten miteinander austauschen und koordi-
nieren. 
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Die wichtigsten Regelungen des Verordnungsentwurfs enthalten 
 Vorschriften für die schnelle Entfernung illegaler Waren, Dienstleistungen oder Inhalte aus dem 

Internet (Artikel 8 und 9, 14, und 15, 17 bis 19 und 21 DSA-E); 
 Schutzvorkehrungen für Nutzer, deren Inhalte von Plattformen irrtümlicherweise gelöscht wer-

den (Artikel 20 DSA-E); 
 neue Vorschriften für die Nachverfolgbarkeit gewerblicher Nutzer auf Online-Marktplätzen, um 

Verkäufer illegaler Waren oder Dienstleistungen leichter aufspüren zu können (know your busi-
ness customer) (Artikel 22 DSA-E); 

 weitreichende Transparenzmaßnahmen, auch in Bezug auf die Moderation von Inhalten, Online-
Werbung und die Algorithmen, mit denen den Nutzern Inhalte empfohlen werden (u. a. Artikel 23 
und 24 DSA-E); 

 neue Pflichten für sehr große Plattformen, risikobasierte Maßnahmen zu ergreifen, um den Miss-
brauch ihrer Systeme zu verhindern (Artikel 25 bis 33 DSA-E); 

 neue Befugnisse zur Untersuchung der Funktionsweise der Plattformen, insbesondere Zugang 
von Forschern zu wichtigen Daten insbesondere großer Plattformen (Artikel 31 DSA-E); 

 die Verpflichtung von außerhalb der Union ansässigen Diensteanbietern zur Benennung eines 
Rechtsvertreters in der Union (Artikel 11 DSA-E); 

 einen Kooperations- und Koordinierungsprozess zwischen Beteiligten und Behörden, um eine 
wirksame Überwachung der Diensteanbieter und Durchsetzung der Vorschriften im gesamten 
Binnenmarkt zu gewährleisten. 

Die vorgeschlagenen Pflichten sind nach Größe, Reichweite und Auswirkungen der jeweiligen 
Dienste abgestuft. An sehr große Plattformen (solche, die mehr als 10 % der EU-Bevölkerung – derzeit 
also ca. 45 Mio. Nutzerinnen und Nutzern – erreichen) werden höhere Anforderungen hinsichtlich der 
Transparenz, Verantwortlichkeit, Inhaltsmoderation und Online-Werbung gestellt als an kleinere 
Diensteanbieter. Derartige „very large online platforms“ (VLOP) gelten als systemrelevant und müs-
sen nicht nur ein eigenes Risiko-Management vornehmen und einen Compliance-Manager benennen, 
sondern unterliegen auch einer neuen Aufsichtsstruktur. Dieser neue Rechenschaftsrahmen wird aus 
einem Gremium nationaler Koordinatoren für digitale Dienste bestehen, wobei die KOM besondere 
Befugnisse bei der Beaufsichtigung sehr großer Plattformen erhält, einschließlich der Möglichkeit, 
diese direkt zu sanktionieren. Hingegen sind sehr kleine Anbieter von bestimmten Verpflichtungen 
ausgenommen (vgl. Artikel 13 Absatz 2, Artikel 16 DSA-E). Zudem will die KOM die Ausarbeitung 
freiwilliger Selbstverpflichtungen fördern (Artikel 34 bis 36 DSA-E). 

Der Digital Services Act will aufbauend auf den zentralen Grundsätze der Richtlinie über den elekt-
ronischen Geschäftsverkehr1, der sog. E-Commerce-Richtlinie, die Sicherheit der Verbraucher und 
den Schutz ihrer Grundrechte im Internet verbessern und klare Verantwortlichkeiten für illegale In-
halte sowie Melde- und Abhilfeverfahren einschließlich der Möglichkeit, gegen Entscheidungen der 
Diensteanbieter über die Moderation von Inhalten vorzugehen, festlegen. Der in der Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr enthaltene Haftungsgrundsatz, wonach Diensteanbieter, die 
bloße Vermittler sind, für die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Inhalte grundsätzlich nicht 
haften (sog. Host-Provider-Privileg), soll zwar grundsätzlich beibehalten, aber um „freiwillige Unter-
suchungen auf Eigeninitiative“ der Diensteanbieter ergänzt werden, um die Sicherheit im Internet zu 
erhöhen (vgl. Artikel 3 bis 5 und 7 DSA-E, bisher Artikel 12 bis 15 E-Commerce-RL). Welche Inhalte 
illegal sind, richtet sich dabei nach wie vor nach den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. 

Das Verhältnis der Plattformen zu ihren Nutzerinnen und Nutzern wird neu geregelt. Darüber hinaus 
sollen die neuen Vorschriften das bestehende Verbraucherschutzrecht ergänzen, insbesondere die ak-
tuelle Modernisierungsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/2161 zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates und der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU), mit der besondere Vorschriften 

 
1 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche 

Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (Abl. L 178 vom 17.07.2000, S. 1). 
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für mehr Transparenz u. a. auf Online-Marktplätzen geschaffen werden sollen. Aus Verbraucher-
schutzsicht können hier beispielsweise die Sorgfalts- und Transparenzanforderungen an Online-Platt-
formen hinsichtlich der auf ihnen agierenden und werbenden Unternehmen hervorgehoben werden. 

11. Erste Einschätzung zur Vereinbarkeit des EU-Vorhabens mit dem Subsidiaritäts- und Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz: 
  

 Subsidiarität 

Da das Internet über Grenzen hinweg wirkt, können die Ziele der in Betracht gezogenen Maß-
nahmen von den Mitgliedstaaten weder auf nationaler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 
ausreichend verwirklicht werden. Nationale Regelungen schränken vielmehr den europaweiten 
Empfang digitaler Dienstleistungen und damit die Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts 
ein. Das Ziel der Harmonisierung der Bedingungen für die Entwicklung innovativer grenzüber-
schreitender digitaler Dienste in der Union bei gleichzeitiger Wahrung eines sicheren Online-
Umfelds kann daher nur auf Unionsebene sinnvoll erreicht werden. 

Ein europaweit einheitlicher Rechtsrahmen bringt zudem Rechtssicherheit und sorgt für ein ein-
heitliches Schutzniveau im gesamten europäischen Rechts- und Wirtschaftsraum. Die Einbezie-
hung von Anbietern europäischer Dienste in der EU, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, kann 
ebenfalls nur auf europäischer Ebene sinnvoll einheitlich geregelt werden. Der Verordnungsent-
wurf entspricht daher nach vorläufiger Einschätzung wohl dem Subsidiaritätsgrundsatz nach Ar-
tikel 5 Absatz 3 EUV. Da der Vorschlag auch die kulturelle Vielfalt und den öffentlichen Diskurs 
betrifft, wo den Mitgliedstaaten die Regelungskompetenz zusteht, sollte dem Subsidiaritätsge-
danken aber durch Öffnungsklauseln Rechnung getragen werden, die den Mitgliedstaaten Rege-
lungen zur Sicherung der Medienvielfalt ermöglichen. 

  Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag sieht asymmetrische Sorgfaltspflichten für Anbieter digitaler Dienste abgestuft 
nach deren Größe und Wirtschaftsmacht vor. Zudem bleiben die Haftungsvorschriften der natio-
nalen Rechtsordnungen ebenso unberührt wie sektorspezifische Vorschriften. Die gewählte Form 
der Verordnung stellt jedoch sicher, dass ein einheitlich anwendbares und unmittelbar in allen 
Mitgliedstaaten geltendes Regelungsregime geschaffen wird, um eine Zersplitterung der Rechts-
ordnung zu vermeiden. 

Der Verordnungsentwurf bewegt sich insoweit auch in den Grenzen des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes nach Artikel 5 Absatz 4 EUV. Die vorgesehenen Maßnahmen gehen weder inhaltlich 
noch formal über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. Fraglich 
erscheint nach vorläufiger Einschätzung indes, ob eine Regulierung nationaler Behördenstruktu-
ren, so wie sie durch den Entwurf der Verordnung erfolgt, erforderlich ist. 

12. Folgen des EU-Vorhabens für das Land: 

Beim DSA-E handelt es sich um das zentrale Gesetzgebungsvorhaben der KOM auf dem Gebiet der 
Digitalisierung. Die Bedeutung des Verordnungsvorschlags für Anbieter und Nutzer digitaler Dienste 
– und damit für die große Mehrheit der gesamten Bevölkerung – ist kaum zu überschätzen. Bedeutung 
hat der Verordnungsvorschlag aber auch für KMU, für die der Zugang zu Absatzmärkten im Internet 
– neben den großen Playern – erleichtert werden soll. Mit der Einführung umfassender Sorgfalts-
pflichten für Anbieter digitaler Dienste wird der europäische digitale Binnenmarkt auf ein neues Fun-
dament gestellt mit weitreichenden wettbewerbsrechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen. 
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Betroffen sind vor allem Hosting-Provider und Plattformbetreiber (z. B. auch b2b-Plattformen), die 
zusätzliche Vorkehrungen gegen illegale Inhalte treffen müssen. Für Plattformnutzer, einschließlich 
Unternehmen, dürfte es dadurch einfacher werden, gegen illegale Inhalte vorzugehen. 

Grundsätzlich soll mit dem Vorschlag der KOM der Verbraucherschutz in der digitalen Welt gestärkt 
werden. Dies betrifft auch baden-württembergische Verbraucherinnen und Verbraucher. Allerdings 
könnten einige Regelungen, beispielsweise zu Sorgfaltsanforderungen oder zur Haftung der Online-
Plattformen, noch verbraucherschützender ausgestaltet werden. So könnte geprüft werden, ob eine 
Regelung eingeführt werden sollte, wonach die Nichterfüllung bestimmter verbraucherschützender 
Sorgfaltspflichten das Haftungsprivileg nach den Artikeln 3 bis 5 DSA-E entfallen lässt. 

Aus polizeilicher Sicht ist zum aktuellen Zeitpunkt keine abschließende Aussage darüber möglich, 
welche konkreten Auswirkungen die Regelungen auf die Kriminalität im digitalen Raum haben und 
wie sich kriminelle Strukturen darauf einstellen werden.  

Aus kriminalfachlicher Sicht scheint der Verordnungsentwurf grundsätzlich geeignet zu sein, krimi-
nelle Aktivitäten im digitalen Raum durch / über Diensteanbieter mit Sitz in der EU und solchen, die 
ihre Dienste in der EU anbieten, zumindest zu erschweren und die Strafverfolgung zu erleichtern.  

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere Artikel 5 (Hosting), Absatz 1b, der Hoster aus 
der Haftung ausschließen soll, wenn diese nach Kenntniserlangung zügig tätig werden, um den Zu-
gang zu illegalen Inhalten zu sperren oder diese zu entfernen. Diese Regelung dürfte Hoster motivie-
ren, Mitteilungen der Ermittlungsbehörden rasch zu bearbeiten und schnell zu handeln. Mit heutigem 
Stand sind die Ermittlungsbehörden auf das Wohlwollen der Betreiber angewiesen. 

Ebenfalls hervorzuheben ist Artikel 8 (Anordnungen zum Vorgehen gegen illegale Inhalte), der 
Diensteanbieter verpflichten soll, Anordnungen von zuständigen nationalen Justiz- oder Verwaltungs-
behörden zur Beseitigung illegaler Inhalte nachzukommen und über deren Erledigung zu berichten. 
Darüber hinaus dürfte die vorgesehene Einführung einer Auskunftsanordnung (Artikel 9) und die Ein-
richtung von Kontaktstellen (Artikel 10) die Kommunikation mit Diensteanbietern deutlich verbes-
sern und somit von großem Nutzen für die Ermittlungsbehörden sein.  

Die Einrichtung von Melde- und Abhilfeverfahren (Artikel 14), die Personen oder Einrichtungen er-
möglichen sollen, als illegal erkannte Inhalte unmittelbar an Diensteanbieter zu melden, kann zu einer 
Entlastung der Strafverfolgungsbehörden beitragen. Sofern die Diensteanbieter rasch auf entspre-
chende Meldungen reagieren, könnten hierdurch Straftaten verhindert werden.  

Ferner ist zu begrüßen, dass größere Betreiber von Online-Plattformen zur Meldung des Verdachts von 
schweren Straftaten an Strafverfolgungs- oder Justizbehörden verpflichtet werden sollen (Artikel 21). 
Diese Regelung kann auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden zu einem erhöhten Meldeaufkommen 
und in der Folge auch zu einem höheren Personalaufwand führen. Entsprechende Entwicklungen blei-
ben abzuwarten. Diese dürften auch mit den durch die nationalen Staaten noch zu erlassenden Vor-
schriften über Sanktionen bei Zuwiderhandlungen von Diensteanbietern (Artikel 42) in Verbindung 
stehen. Fraglich ist hiesigen Erachtens auch, inwiefern diese Meldeverpflichtung im Einklang mit den 
Regelungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) steht.  

Darüber hinaus könnten auch weitere Vorschriften des Verordnungsentwurfs, wie z. B. die Artikel 4, 
5, 7, 15 und 17 DSA-E, die Regelungen des NetzDG tangieren und entsprechende gesetzgeberische 
Anpassungen erfordern. 

Die Auswirkungen des Verordnungsvorschlags auf die Medienregulierung, die innerstaatlich den Län-
dern obliegt, sind noch nicht abschließend einschätzbar. Es bestehen Zweifel, ob der Vorschlag die 
Besonderheiten des Mediensektors hinreichend berücksichtigt. Es ist sicherzustellen, dass die Mög-
lichkeiten der Mitgliedstaaten, ihrer Verpflichtung zur Sicherung von Meinungs- und Medienplura-
lismus nachzukommen, nicht eingeschränkt werden. Beispielsweise müssen die von den Ländern ge-
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troffenen Regelungen des Medienstaatsvertrages zur Transparenz, Auffindbarkeit und Diskriminie-
rungsfreiheit für besonders meinungsrelevante digitale Dienste nach wie vor Geltung beanspruchen. 
Die Einrichtung europäischer behördlicher Strukturen darf zudem nicht dazu führen, dass die im Be-
reich der Medienregulierung an die Aufsicht zu stellenden besonderen Anforderungen nach den 
Grundsätzen der Unabhängigkeit und Staatsferne unterlaufen werden. Schließlich ist mit Blick auf die 
Risiken für den freien öffentlichen Meinungsbildungsprozess darauf hinzuweisen, dass die in dem 
Verordnungsvorschlag enthaltenen Verpflichtungen zur privilegierten Darstellung insbesondere staat-
licher Information auf eng begrenzte Ausnahmefälle beschränkt bleiben und durch hinreichende  
Sicherungen vor Missbrauch geschützt werden müssen. 
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